
Zuzahlungsbefreiung läuft ab –
Antrag jedes Jahr nötig

Zuzahlungsbefreiungen für
medizinische Leistungen gelten
immernur für einKalenderjahr.
Darauf weist der Landesapothe-
kerverband Baden-Württem-
berg hin.
Wer also im letzten Jahr zu-

zahlungsbefreit war, ist es nicht
automatisch in diesem Jahr.
Auch eine in der Apotheke ge-
speicherte Befreiung ist nicht
mehr gültig. Stattdessenmüssen
gesetzlich Krankenversicherte
selbst aktiv werden.
Gerade für chronisch Kranke

kann es sich lohnen, bereits zu
Jahresbeginn bei der Kranken-
kasse eineBefreiung zubeantra-
gen. Denn sie haben oft hohe
Kosten und ihre Zuzahlungs-
grenze liegt bei nur einem Pro-
zent ihrer jährlichen Bruttoein-
nahmen. Bei allen anderen ge-
setzlich Versicherten sind es
zwei Prozent.
Wer zu Jahresbeginn schon

weiß, dass er oder sie die Belas-
tungsgrenze überschreitet,
kann somit jetzt schon einen
Antrag stellen. Laut dem Ver-
braucherzentrale Bundesver-
band überweist man dann den

individuellen Höchstbeitrag auf
einmal an die Kasse und wird
ganz von Zuzahlungen befreit.
Allerdings: Sollten diese amEn-
de doch unter dem gezahlten
Betrag liegen, gibt es kein Geld
zurück.
Alle anderen Versicherten

sollten laut den Verbraucher-
schützern ihre Ausgaben für
ärztlich verordnete medizini-
sche Leistungen über das Jahr
hinweg im Blick haben. Tipp:
Sammeln Sie sämtliche Quit-
tungen über Ihre Zuzahlungen
für Medikamente, Therapien
oder Hilfsmittel an einem Ort.
Mit dem Zuzahlungsrechner

der Apotheken können Sie Ihre
individuelle Belastungsgrenze
berechnen. Ist diese überschrit-
ten, können Sie den Antrag auf
Befreiung bei vielen Kassen on-
line herunterladen und mit den
entsprechenden Nachweisen
einreichen.Wird derAntrag be-
willigt, erhält man einen Be-
freiungsbescheid und muss das
restliche Jahr nichtmehr zuzah-
len.
Übrigens: ZuBeginn des neu-

en Jahres bietet sich laut dem

Landesapothekerverband auch
an, zu prüfen, ob im vergange-
nen Jahr zu viele Zuzahlungen

geleistet wurden. Wer jetzt fest-
stellt, dass er 2025 seine Grenze
überschritten hat, kann denAn-

trag für die Kasse im Nachhi-
nein ausfüllen und Geld erstat-
tet bekommen. (DPA)

Zuzahlungsbefreiungen für medizinische Leistungen gelten immer nur für ein Kalenderjahr: Sie müs-
sen jedes Jahr neu beantragt werden, auch wenn eine Befreiung in der Apotheke gespeichert war.
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